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01.07.02
An die
GEMEINDE WOLKENSTEIN IN GRÖDEN
Sekretariatsdienst - BevölkerungsdienstStr. Nives 14 - 39048 Wolkenstein in Gröden
Tel. 0471 772113 - Fax 0471 772100 -  info@selva.euPEC wolkenstein.selvadivalgardena@legalmail.it
(Artikel 12, Absatz 3, Gesetzesdekret Nr. 132/2014, umgewandelt, mit Änderungen, mit Gesetz Nr. 162/2014;
Artikel 38, 46 und 47 D.P.R. 28. Dezember 2000, Nr. 445)
DATEN DES ANTRAGSTELLERS
Ich Unterfertigte
Geburtsdatum
** Anschriftdaten für Mitteilungen über das Verwaltungsverfahren.
erkläre
unter meiner eigenen Verantwortung und mich des Inhalts des Art. 76 des D.P.R. vom 28.12.2000 n. 445 und des Art. 495 des Strafgesetzbuches, im Falle von falschen Erklärungen, bewusst,
geheiratet zu haben;
Name
geboren in
am
zu sein;
im Falle der Scheidung
vergangen ist (gerichtliche Trennung);
(einverständliche Trennung);
(Art. 6 Gesetzesdekret 132/2014, umgewandelt mit Gesetz 162/2014);
erklärt wurde (Art. 12 Gesetzesdekret 132/2014 umgewandelt mit Gesetz 162/2014);
beistehen zu lassen;
als periodische Zuwendung (Unterhaltszuschuss/Scheidungszuschuss) vereinbart zu haben.
Ich erkläre ebenso mir bewusst zu sein, dass wenn ich, im Sinne des Art. 12 des Gesetzesdekretes 12.09.2014, Nr. 132, einmal die Erklärung der Trennung, Auflösung oder des Erlöschens der bürgerlichen Wirkungen der Ehe vor dem Standesbeamten eingebracht habe, dieser letztere die Eheleute einladen wird, erneut, nicht vor dreißig (30) Tagen, zu erscheinen um die Erklärung zu bestätigen.
Das Nicht-Erscheinen am festgesetzten Tag entspricht der Nicht-Bestätigung der Erklärung der Trennung, Auflösung oder des Erlöschens der bürgerlichen Wirkungen der Ehe.
ANLAGEN
Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Information zum Schutz personenbezogener Daten unter folgendem Link: http://www.selva.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=219901561 oder können in den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden. 
Datum
Unterschrift
dem Amt vorbehalten
vollständig mit allen Dokumenten
Termin für die Erklärungen und für die Vereinbarung:
am
um
Uhr
Termin für die Bestätigung der Vereinbarung:
am
um
Uhr
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